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2015: Änderung des §39 SGB V, gültig ab 23.07.2015 







- Verträge nach §112 SGB V sollten auf Landesebene 

Voraussetzungen, Art und Umfang des 

Entlassmanagements regeln 















DEUTSCHES ÄRZTEBLATT    Mittwoch, 24. September 2014 
 

Entlassmanagement:  
KBV fordert ausreichende Übergangsmedikation für Patienten 

 
- KBV und ABDA  sind sich einig, dass der Übergang zwischen Krankenhaus und 

ambulanter Weiterbehandlung für die Patienten optimiert werden müsse 
 

- ausreichende Übergangsmedikation für Patienten 
 

- KBV gegen den Vorschlag der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, ein 
einheitliches Entlassrezept einzuführen 
 

- KBV fordert eine Übergangsmedikation durch das Krankenhaus. „Die Klinik gibt dem 
Patienten die Medikamente für mindestens drei Tage mit und überbrückt damit 
Wochenenden und Feiertage. Gleichzeitig übermittelt sie unmittelbar dem 
behandelnden niedergelassenen Arzt schriftlich oder elektronisch die verschriebenen 
Wirkstoffe 
 

- für Entlassmedikation  soll die Arzneimittel-Richtlinie des GBA gelten 
 

- Sicherstellung, dass die Arzneimittelverordnung ebenso wirtschaftlich 
erfolge wie in den Praxen niedergelassener Ärzte 





Vorstellungen/Wünsche des „Haus-Arztes“: 
 
- angepassten Medikamentenplan als Anlage zum Arztbrief 

 
- Begründung einer Medikamenten - Um- bzw. -Neueinstellung 

 
- deutliche Kennzeichnung neuer Medikamente 

 
- Terminierung zeitlich befristeter Medikation  
 
- Umgehende Information an den Hausarzt nach Entlassung 

 



Vorstellungen/Wünsche des Krankenhauses: 
 
- Aktueller Medikamentenplan bei Einweisung 

(Praxis: z.T. keine hausärztliche oder selbsterstellte Medikamentenpläne vorhanden) 

 
- Ggf. Kennzeichnung der Indikationen bei umfangreicher 

Hausmedikation 
(Praxis: umfangreiche Medikation zur Behandlung von Medikamenten-NW) 

 
- Oft unzureichende Aufklärung der Patienten insb. bei nicht-

rezeptpflichtigen Medikamenten sowie pflanzlichen Arzneimitteln 
 

- Wissensvorsprung des Hausarztes weitergeben 
 





Arzneimittelanamnese: 
 
- Durchführung durch erfahrenen Apotheker 

(Anamnese, Fragestellung, pflanzliche Produkte, Interaktionen) 

 
- Entlastung des ärztl. und pfleg. Personals 

 
- Alternativmedikation empfehlen, Erkennen von Interaktionen 

 
- Effektive Therapie ohne weitere Belastung des Patienten 

 
- Wirkstoffgleicher Austausch 

 
- Beratungsverpflichtung bei neuer Medikation 
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Klinikum Südstadt Rostock 
 
Eigene Erhebung: (>4Jahre) 

- Ca. 75% relevanter Medikamente des KV-Bereiches am KLS Generika 
- Ca. 10% Medikamente ohne Alternativpräparate 
- Rabattverträge können am KH nicht berücksichtigt werden 
- KH unterliegt enger DRG-Kalkulation 
 
Zielstellung/Vorhaben: 
- Arzneimittelanamnese mit deutlicher Kennzeichnung von Umstellung/Neuverordnung 

 
- Terminierung im E-Brief bei durch das KH initiierter Therapie (z.B.: H2-Blocker, Antibiotika) 

 

- Bei Entlassung aktueller, angepasster Medikamentenplan 
 

- Zulassungskonformität beachten - z.B. Rivaroxaban (Handelsname Xarelto®) 

 

- enger Dialog mit Hausarzt, Entlassungsbrief am E-Tag mitgeben/übermitteln, keine 
Kurzbriefe 



GKV-Versorgungsstärkungsgesetz – GKV-VSG 
Vom 16. Juli 2015/gültig ab 23. Juli 2015 



- GBA definiert Regeln für Klinikrezepte 
 (Stellungnahmen bis 15.10.2015 möglich) 

 

- Kliniken dürfen Arzneimittel nicht nur abgeben sondern auch verordnen 
 

- jeweils kleinste Packung nach der Packungsgrößenverordnung  
 (Maßstab der Arzneimittelverordnung in der vertragsärztlichen Versorgung) 

 
- Abgabe der vom Krankenhaus verordneten Arzneimittel in öffentlichen Apotheken 
 
- freie Apothekenwahl , fortbestehendes Zuweisungsverbot 
 
- sog. Muster 16-Rezepte, besondere Kennzeichnung 

 
- Belieferung binnen 3 Werktagen 

 

GKV-Versorgungsstärkungsgesetz – GKV-VSG 
Vom 16. Juli 2015/gültig ab 23. Juli 2015 



Résumé: 
Forum Ambulant-Stationärer Dialog 

 
Wir schreiten heute zum Äußersten  



Besten Dank für die Aufmerksamkeit! 


